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Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das 
Schulunterrichtsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs 
und Vorbereitungslehrgänge, das Land- und forstwirtschaftliche 
Bundesschulgesetz, das Schulpflichtgesetz 1985, das Schulzeitgesetz 1985, 
das Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten und das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 420/1990 geändert werden 

Die Regierungsvorlage enthält Weiterentwicklungen im Bereich der abschließenden 
Prüfungen einschließlich der Überführung eines Schulversuches in das Regelschulwesen, 
Änderungen des Minderheitenschulgesetzes für Kärnten im Sinne einer Überführung eines 
Schulversuches, Modernisierung von Lehrplanbestimmungen und die Verlängerung der 
COVID-19-Regelungen. Die Regierungsvorlage strebt folgende wesentlichen Ziele an: 

Überführung von Schulversuchen 

An höheren Schulen wird für mündliche Prüfungen im Rahmen von abschließenden 
Prüfungen die Möglichkeit geschaffen, für fremdsprachige Prüfungsgebiete eine 
alternative Prüfungsform vorzusehen. Dabei findet im dialogischen Prüfungsteil ein 
Gespräch zwischen Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten statt. 

Der bisher im Schulversuch geführte Aufbaulehrgang für Absolventinnen und Absolventen 
einer Fachschule für pädagogische Assistenzberufe soll in das Regelschulwesen überführt 
werden. Die Ausbildung an der Fachschule soll, ergänzt durch den Aufbaulehrgang, zum 
Bildungsziel einer Bildungsanstalt für Elementarpädagogik führen. 

Änderungen im Bereich des Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten 

Durch den Entfall des § 16 Abs. 2a des Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten, BGBl. 
Nr. 101/1959, soll im Lehrplan der Volksschulen mit deutscher und slowenischer 
Unterrichtssprache die getrennte Führung der Pflichtgegenstände „Deutsch, Lesen, 
Schreiben“ und „Slowenisch, Lesen, Schreiben“ ermöglicht werden. 
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Weiters soll gesetzlich verankert werden, dass neben der bereits bestehenden 
zweisprachigen Bundeshandelsakademie in Klagenfurt eine zweisprachige einjährige 
Fachschule und eine zweisprachige höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe geführt 
werden können. Der bestehende Schulversuch wird damit in das Regelschulwesen 
übernommen. 

Weiterentwicklung der abschließenden Prüfungen 

In Form einer Verordnungsermächtigung wird die Möglichkeit geschaffen, für 
abschließende Prüfungen festzulegen, in welcher Art und in welchem Umfang die in einem 
Unterrichtsgegenstand erbrachten Leistungen jener Schulstufe, auf welcher der 
Unterrichtsgegenstand zuletzt lehrplanmäßig unterrichtet wurde, bei der gesamthaften 
Betrachtung eines einzelnen Prüfungsgebiets der mündlichen Prüfung zu berücksichtigen 
sind. 

Modernisierung von Lehrplanbestimmungen 

Die gesellschaftlichen Herausforderungen und damit die Anforderungen an Bildung und 
Schule haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten verändert. Der Wandel in 
Technologie, Ökologie, Medien und Arbeitswelt fordert von den Bildungssystemen auf 
diese gesellschaftlichen Veränderungen adäquat und zeitnah zu reagieren. Schülerinnen 
und Schüler sollen in der Lage sein, ihr Wissen und Können auch in neuen Kontexten 
anzuwenden, kritisch zu denken und sich den Anforderungen in Schule, Beruf und Alltag 
zu stellen. Lehrpläne sind die Grundlage eines qualitätsvollen Unterrichts, der den 
vielseitigen Anforderungen unserer Zeit entspricht. Vor dem Hintergrund der heutigen, 
einem ständigen Wandel unterworfenen, globalisierten und digitalisierten 
Wissensgesellschaft ist eine Überarbeitung und Aktualisierung dieses für den Unterricht 
maßgeblichen Bezugspunktes daher erforderlich. 

Kompetenzorientierter Unterricht setzt kompetenzorientierte Lehrpläne voraus, die 
konkret angeben, an welchen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen im Unterricht 
zu arbeiten ist. Sie informieren darüber, über welche Kompetenzen alle Schülerinnen und 
Schüler am Ende eines Schuljahres bzw. eines mehrjährigen Bildungsganges verfügen 
sollen. Sie ermöglichen dadurch eine transparente und nachvollziehbare Kommunikation 
zwischen den Beteiligten über den Unterricht, die zu erwerbenden und tatsächlich 
erworbenen Kompetenzen und erbrachten Leistungen und damit letztlich auch über die 
Leistungsbeurteilung. 
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Damit schließt die Lehrplanentwicklung sowohl an internationale als auch an nationale 
Entwicklungen zu verstärkter Kompetenzorientierung in Unterricht sowie bei 
Leistungsmessungen an. Auf nationaler Ebene sind als aktuelle Entwicklungen zu 
verstärkter Kompetenzorientierung ua. die Bildungsstandards, sowie die standardisierte 
Reife- bzw. Reife- und Diplomprüfung zu nennen. Auf internationaler Ebene knüpft die 
Lehrplanentwicklung an die Strategie der Europäischen Kommission 2018 EU Key 
competences for lifelong learning, den Sustainable Development Goals der UN sowie an 
aktuelle Lehrplan-Entwicklungen (s. Fadel/Bialik/Trilling 2015, OECD 2019) an. Gleichzeitig 
soll mit der Novelle eine Modernisierung einzelner Lehrplanbezeichnungen erfolgen. 

Ich stelle daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Schulorganisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz für 
Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge, das Land- und forstwirtschaftliche 
Bundesschulgesetz, das Schulpflichtgesetz 1985, das Schulzeitgesetz 1985, das 
Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten und das Bundesgesetz BGBl. Nr. 420/1990 geändert 
werden samt Erläuterungen und Wirkungsfolgenabschätzung dem Nationalrat zur 
verfassungsgemäßen Behandlung zuleiten. 

18. Mai 2021 

Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann 
Bundesminister 
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